
geplante Satzungsänderungen Mitgliederversammlung 29.03.2024 

 

 

§ 10 

Wahlen 
 

…  

 

2. Die Wahlen erfolgen mit verdeckten Stimmzetteln oder einem elektronischen Wahlsystem. 

Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit beschließen, eine offene 

Abstimmung durchzuführen. Stellt sich für mehrere zu besetzende Ämter nur jeweils nur ein 

Kandidat zur Wahl, kann sie mit gleicher Mehrheit die Durchführung einer Blockwahl 

beschließen, bei der die Stimmen nur einheitlich für alle Bewerber abgegeben werden 

können. § 9 Ziffer Abs. 2 letzter Satz gilt entsprechend. 

 

3. Gewählt ist, wer die einfache Stimmenmehrheit gemäß § 9 Ziffer Abs. 2 Absatz 1 erhält. 

Erreicht kein Bewerber im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit, so findet ein 

zweiter Wahlgang statt. Bei diesem können neue Bewerber vorgeschlagen werden. Ergibt sich 

auch dann keine einfache Stimmenmehrheit, so kommen die beiden Anwärter mit den 

höchsten Stimmenzahlen des zweiten Wahlganges in die engere Wahl (Stichwahl). Wird in der 

Stichwahl wegen Stimmengleichheit ein Ergebnis nicht erzielt, so entscheidet das Los. Das Los 

zieht der Obmann des Wahlausschusses. 

… 

 

§ 11 

Anträge zur Mitgliederversammlung 
… 

 

3. Sachanträge zur Mitgliederversammlung, die nach Ablauf der Eingangsfrist (Ziffer Abs. 2) oder 

in der Mitgliederversammlung gestellt werden (Dringlichkeitsanträge), müssen von mindestens 

30 Teilnehmern unterzeichnet sein oder vom Vorstand gestellt werden. 

 
Über ihre Zulassung entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit, wobei 

wenigstens ¾ der gemäß § 12 Ziffer Abs. 1 c) festgestellten Stimmberechtigten anwesend sein 

müssen. Dringlichkeitsanträge auf Abberufung von Vorstandsmitgliedern (§ 16) und auf 

Satzungsänderung (§ 24) sind nicht zulässig. Ebenso sind Dringlichkeitsanträge von Delegierten 

und Mitgliedern unzulässig, die Verbindlichkeiten begründen, durch die der ADAC Sachsen im 

Einzelfall mit mehr als 5 % seiner Einnahmeanteile aus Mitgliedsbeiträgen des 

vorangegangenen Geschäftsjahres belastet wird. 

… 

  



 

§ 12 

Durchführung der Mitgliederversammlung 

… 

 

4.  Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass die Wahl der Delegierten nach § 12 

Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 in einem Wahlgang als Gesamtwahl durchgeführt wird. Dabei kann 

jedes Mitglied seine Stimme je zu wählenden Delegierten nur ein Mal abgeben 

(Stimmhäufung ist unzulässig). Gewählt sind in der Reihenfolge der für sie abgegebenen 

Stimmen diejenigen Bewerber, welche die meisten Stimmen erhalten haben (relative 

Mehrheit). Bewerber, die danach nicht gewählt sind, gelten als Ersatzdelegierte in der 

Reihenfolge der für sie abgegebenen Stimmen.  

 

4.5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung … 

 

… 

 

§ 15 

Abstimmungen des Vorstandes 

 
1. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder 

entsprechend § 9 Ziffer Abs. 2 Satz 3 und 4 dieser Satzung. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

jedoch die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens 4 

Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. 

 

… 

§ 16 

Amtsdauer des Vorstandes 
 

Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 4 Jahre, gerechnet von ordentlicher 

Mitgliederversammlung zu ordentlicher Mitgliederversammlung. Ein Vorstandsmitglied bleibt 

auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines 

Nachfolgers im Amt. Die in § 14 Ziffer Abs. 1 unter den Buchstaben a), c), e) und g) 

bezeichneten Vorstandsmitglieder stehen jeweils im 2-Jahres-Wechsel mit den unter den 

Buchstaben b), d) und f) genannten Vorstandsmitgliedern zur Wahl. Wiederwahl ist zulässig. 

 

… 

 


